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1 Ausgangslage / Hintergrund und Anlass der Evaluation 
 
 
Das «Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen Stoffe» (Betäubungs-
mittelgesetz, BetmG, SR 821.121) und die entsprechenden Verordnungen regeln den Um-
gang mit Betäubungsmitteln und psychotropen Stoffen sowie die Aufgabenteilung der zu-
ständigen nationalen und kantonalen Behörden. Seit dem 1. Juli 2011 ist das revidierte Be-
täubungsmittelgesetz in Kraft.  
 
Mit der Inkraftsetzung des revidierten Betäubungsmittelgesetzes wurden zentrale Aspekte 
der Schweizer Drogenpolitik gesetzlich verankert.  
 
Das Bundesamt für Gesundheit (BAG) ist für spezifische Vollzugsaufgaben im Rahmen des 
Betäubungsmittelgesetzes zuständig. Dies sind einerseits die Prüfung der Gesuche sowie 
die Erteilung der Ausnahmebewilligungen für Betäubungsmittel gemäss Artikel 8 Absatz 5 
Betäubungsmittelgesetz und andererseits die Vollzugsarbeiten bei der heroingestützten Be-
handlung mit Diacetylmorphin (kurz: HeGeBe). 
 
Sechs Jahre nach der Einführung der gesetzlichen Verankerung der Ausnahmebewilligun-
gen und der HeGeBe möchte das BAG seine Vollzugsarbeiten prüfen lassen. Dafür wird ein 
anspruchsvolles externes Evaluationsmandat im Einladungsverfahren ausgeschrieben. 
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2 Der Gegenstand der Evaluation und sein Kontext 
 
 

 
Der Gegenstand der Evaluation sind spezifische Vollzugsaufgaben des BAG im Rahmen des 
Betäubungsmittelgesetzes. Dies sind einerseits die Erteilungspraxis der Ausnahmebewilli-
gungen für Betäubungsmittel gemäss Artikel 8 Absatz 5 Betäubungsmittelgesetz und ande-
rerseits die Vollzugsarbeiten bei der heroingestützten Behandlung mit Diacetylmorphin (He-
GeBe).  
Der Fokus der Evaluation liegt auf dem Vollzug und dessen Wirkungen. 
 

 
 
Informationen zum geltenden Recht 
 
Betäubungsmittelgesetz, BetmG SR 812.121  vom 3. Oktober 1951 (Stand am 1. Oktober 
2013): https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19981989/index.html  
 
Verordnung über die Betäubungsmittelkontrolle Betäubungsmittelkontrollverordnung, 
BetmKV SR 812.121.1 vom 25. Mai 2011 (Stand am 1. Januar 2013): https://www.ad-
min.ch/opc/de/classified-compilation/20101221/index.html  
 
Verordnung über Betäubungsmittelsucht und andere suchtbedingte Störungen (Betäubungs-
mittelsuchtverordnung, BetmSV, SR 812.121.6, vom 25. Mai 2011 (Stand am 1. Juli 2011): 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081102/index.html  
 
Verordnung des EDI über die Verzeichnisse der Betäubungsmittel, psychotropen Stoffe, Vor-
läuferstoffe und Hilfschemikalien , Betäubungsmittelverzeichnisverordnung, BetmVV-EDI, SR 
812.121.11, vom 30. Mai 2011 (Stand am 1. Dezember 2016): https://www.ad-
min.ch/opc/de/classified-compilation/20101220/index.html  
 
Bundesgesetz über Arzneimittel und Medizinprodukte (Heilmittelgesetz, HMG), SR 812.21,  
vom 15. Dezember 2000 (Stand am 1. Januar 2014): https://www.admin.ch/opc/de/classified-
compilation/20002716/index.html 
 
Verordnung über die Bewilligungen im Arzneimittelbereich (Arzneimittel-Bewilligungsverord-
nung, AMBV), SR 812.212.1, vom 17. Oktober 2001 (Stand am 1. Mai 2016): 
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011780/index.html 
 
Verordnung über die Arzneimittel (Arzneimittelverordnung, VAM), SR 812.212.21, vom 17. 
Oktober 2001 (Stand am 1. Mai 2016): https://www.admin.ch/opc/de/classified-compila-
tion/20011787/index.html  
 
Bundesgesetz über das Verwaltungsverfahren (Verwaltungsverfahrensgesetz, VwVG) SR 
172.021, vom 20. Dezember 1968 (Stand am 1. Januar 2017): https://www.ad-
min.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html  
  
 
Informationen zu den Ausnahmebewilligungen 
 

Das BAG kann gemäss Art. 8 Abs. 5 BetmG für verbotene Betäubungsmittel (Verzeichnis d 

BetmVV-EDI) wie Rauchopium, Diacetylmorphin, Halluzinogene und Cannabis Ausnahme-

bewilligungen erteilen für: 

 den Anbau,  

 die Einfuhr,  

 die Herstellung,  

https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19981989/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101221/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101221/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20081102/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101220/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20101220/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002716/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20002716/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011780/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/20011787/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html#fn1
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19680294/index.html
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 das Inverkehrbringen, 

wenn dem kein internationales Abkommen entgegensteht und diese Betäubungsmittel ei-

nem der folgenden Zwecke dienen: 

 der beschränkten medizinischen Anwendung,  

 der wissenschaftlichen Forschung oder  

 der Arzneimittelentwicklung. 

  
Um eine Bewilligung erhalten zu können, müssen Gesuchstellende zunächst gemäss Art. 28 
Abs. 2 BetmSV verschiedene Nachweise erbringen. Es liegt sodann im pflichtgemässen Er-
messen des BAG (Interessenabwägung) einzelfallweise Ausnahmebewilligungen zu erteilen. 
In den letzten vier Jahren hat die Anzahl bewilligter Ausnahmebewilligungs-Gesuche zuge-
nommen, von ca. 740 im Jahre 2013 auf ca. 2‘200 im Jahre 2016. Darin enthalten sind Er-
neuerungsbewilligungen, die etwa einen Drittel der Ausnahmebewilligungen ausmachten. 
 
 
Informationen zur HeGeBe 
 

Die Kantone sind für die Betreuung und Therapie von drogenabhängigen Menschen verant-

wortlich. Der Bund unterstützt die Kantone mit Dienstleistungen (vgl. Art. 3i Abs. 1 BetmG). 

Auf Bundesebene ist der Bundesrat zuständig für die Regelung der Rahmenbedingungen 

(vgl. Art. 3e Abs. 2 BetmG) und das BAG  hat die Aufsicht und Kontrolle über die HeGeBe 

(vgl. Art. 25 Abs. 1 BetmSV). 
 
In der Schweiz erhalten rund 5 Prozent der Heroinabhängigen eine substitutionsgestützte 
Behandlung mit Diacetylmorphin (pharmazeutisch hergestelltes Heroin). Die Behandlung 
richtet sich an Personen mit schwerer Heroinabhängigkeit und erfolgt in Fachzentren. Die 
HeGeBe beinhaltet eine strikt reglementierte und kontrollierte Verabreichung von Diacetyl-
morphin, eingebettet in eine ärztliche und psychosoziale Betreuung. Die Bewilligungskompe-
tenz liegt beim BAG. 
 
 
Kontextinformationen 
 
Folgende Kontextbedingungen der Evaluation gilt es zu beachten: 
 

 Das Parlament hat mit Annahme der Motion Kessler (14.4164) den Bundesrat beauf-

tragt, mangels gesetzlicher Grundlagen für ein Pilotprojekt für die Ausarbeitung von 

Entscheidgrundlagen eine Studie in Auftrag zu geben, welche u.a. wissenschaftliche, 

methodologische und rechtliche Fragestellungen im Rahmen der «Anwendung von 

Cannabisblüten mit standardisiertem und kontrolliertem Wirkstoffgehalt» (Cannabis 

flos) klärt und darlegt, welche Vorkehrungen zu treffen wären, damit die entsprechen-

den Arzneimittel zugelassen und in die Spezialitätenliste aufgenommen werden kön-

nen.1 Das BAG hat hierzu einen externen Expertenbericht in Auftrag gegeben.  

 Eine systematische Übersicht in Form einer Metaanalyse zu Cannabioiden als Heil-
mittel gibt die Studie von Penny F. Whiting et. al., welche vom BAG finanziert wurde. 
Das BAG stützt sich bei der Vergabe von Ausnahmebewilligungen auf deren Ergeb-
nisse.2;3 

 In grösseren Städten der Schweiz werden aktuell Pilotprojekte lanciert, in welchen 
wie beispielsweise in Bern ein «kontrollierter» Cannabisverkauf in Apotheken er-
forscht und analysiert werden soll.4   

                                                
1 Weiterführende Informationen dazu: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144164  
2 Weiterführende Informationen dazu: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-57795.html  
3 Direktlink zur Studie (Englischer Artikel): http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338251  
4 Vgl. Zeitungsbericht: http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/ethikkommission-bewilligt-cannabisversuch-in-

bern/story/18036218  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20144164
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/aktuell/medienmitteilungen.msg-id-57795.html
http://jamanetwork.com/journals/jama/fullarticle/2338251
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/ethikkommission-bewilligt-cannabisversuch-in-bern/story/18036218
http://www.bernerzeitung.ch/region/bern/ethikkommission-bewilligt-cannabisversuch-in-bern/story/18036218
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 Mit der parlamentarischen Initiative Herzog (16.431) sollen die Ausnahmen für die 
wissenschaftliche Forschung im Betäubungsmittelgesetz konkretisiert werden. Der 
Begriff «wissenschaftliche Forschung» in Artikel 8 Absatz 5 BetmG soll klarer und en-
ger gefasst werden. Ausnahmebewilligungen sollen explizit nur für naturwissenschaft-
liche und klinisch-medizinische Forschungsprojekte unter restriktiveren Bedingungen 
als heute möglich sein. Insbesondere sollen keine Bewilligungen für sozialwissen-
schaftliche und ökonomische Projekte sowie für nichtklinische Humanforschung erteilt 
werden dürfen.5  

 Cannabisprodukte mit einem Gesamt-THC-Gehalt von unter einem Prozent sind nicht 
dem Betäubungsmittelgesetz unterstellt und werden deshalb zunehmend kommerziell 
verwertet. Vor allem Produkte mit dem nicht-berauschenden Wirkstoff CBD gewinnen 
an Bedeutung.6 Am 15.3.2017 reichte Laurence Fehlmann Rielle eine Interpellation 
im Nationalrat (17.3124) ein mit dem Titel «Cannabis légal et principe de précau-
tion».7 Es geht um rechtlich ungeklärte Fragen, wie Mindestalter, Steuern oder Wer-
beverbote und Warnhinweise auf Verpackungen von Cannabis, das legal gekauft 
werden kann.  

 … (nicht abschliessend).  

                                                
5 Weiterführende Informationen dazu: https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160431  
6 Weiterführende Informationen dazu: https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/cannabis/thc-
armer-cannabis-cbd.html  
7 Weiterführende Informationen dazu (auf Französisch, Stand 21.3.2017): https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-

vista/geschaeft?AffairId=20173124  

https://www.parlament.ch/de/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20160431
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/cannabis/thc-armer-cannabis-cbd.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/themen/mensch-gesundheit/sucht/cannabis/thc-armer-cannabis-cbd.html
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173124
https://www.parlament.ch/fr/ratsbetrieb/suche-curia-vista/geschaeft?AffairId=20173124
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3 Angaben zur Evaluation  
 

3.1  Organigramm des Evaluationsprojekts 
 

Auftraggeberin
BAG, Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit: Andrea Arz 
de Falco 

Steuergruppe
BAG, Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit: Andrea Arz 
de Falco (Vorsitz); Abteilung Recht: Peter Périnat; Abteilung 
Nichtübertragbare Krankheiten (NCD): Roy Salveter; Sektion 
Politische Grundlagen + Vollzug: Markus Jann; Sektion 
Rechtsbereich 4: Catrin Walser

Leitung Evaluationsprojekt
BAG, E+F: Tamara Bonassi

Externes Evaluationsteam
Externes Mandat

Begleitgruppe
BAG intern: Abteilung NCD, Sektion Politische 
Grundlagen + Vollzug: Markus Jann (Vorsitz), Catherine 
Ritter; Sektion Rechtsbereich 4: Catrin Walser, Daniel 
Thaler; Fachstelle E+F: Tamara Bonassi

BAG extern: GDK (n.n), Suchtkommission des 
Bundesrates (B. Broers), Swissmedic (M. Joos)

 
 
 

Wer Hauptaufgaben 

 

Auftraggeberin  Genehmigung der Evaluation durch Geschäftsleitung BAG; vertreten durch An-

drea Arz de Falco 

Steuergruppe  Genehmigung des Pflichtenhefts der Evaluation 

 Wahl des Evaluationsteams  

 Diskussion der Resultate und Verfassen der Stellungnahme zu den Ergebnissen 

 Bestimmung des Zeitpunkts der Veröffentlichung des Schlussberichts 

Begleitgruppe  Fachliche Expertise 

 Beratung und Unterstützung 

Leitung  

Evaluationsprojekt 

 Planung, Koordination und Prozessführung der Evaluation gemäss den Zielen 

des Evaluationsmanagement BAG 

 Federführung bei der Qualitätskontrolle des Entwurfs Schlussberichts (Meta-Eva-

luation) 

 Genehmigung des Schlussberichts nach Rücksprache mit der Steuergruppe 

 Unterstützung bei der Valorisierung der Ergebnisse 

Externes  

Evaluationsteam 

 Durchführung der Evaluation unter Berücksichtigung der SEVAL-Standards 
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3.2 Ziel und Zweck der Evaluation 
 

Ziele  
des Evaluationsmandats 

Zweck 
des Evaluationsmandats 

Indikatoren für die Wir-
kung des Evaluations-
mandats 

Die Evaluation beschafft Orientierungs- 
und Handlungswissen in Bezug auf spezi-
fische Vollzugsaufgaben des BAG im 
Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes. 
 
 
Die Evaluation beurteilt den Vollzug, ein-
schliesslich dessen Relevanz, Rechtmäs-
sigkeit und Wirkungen.  
 
Sie macht realistische und adressatenge-
rechte Empfehlungen. 
 

Bewährtes sowie das Opti-
mierungspotenzial im Rah-
men bzw. der Optimierungs-
bedarf aufgrund des gelten-
den Rechts sind bekannt. 
 
Entscheidungsgrundlagen 
liegen vor. 

Auftraggeberin und Steu-
ergruppe beziehen Stel-
lung zu den Ergebnissen 
der Evaluation. 
 
 
Optimierungsentscheide 
können gefällt werden. 

 
 

3.3 Evaluationsfragen 
 
1. Wie gestaltet sich der Vollzug der spezifischen Aufgaben des BAG im Rahmen  

des Betäubungsmittelgesetzes bezüglich… 

 

…den Ausnahmebewilligungen gemäss 

Artikel 8 Absatz 5 Betäubungsmittelge-

setz? 

 

…der Behandlung mit Diacetylmorphin 

(HeGeBe)? 

Dieser Fragebereich beinhaltet u.a. einen Be-

schrieb der Praxis der Bewilligungserteilung des 

BAG der Jahre 2011 - 2016.  

 

Anzahl, Art, Zweck der Gesuche und der erteil-

ten Ausnahmebewilligungen sowie Anzahl der 

Ablehnungen und Begründungen der Ausnah-

mebewilligungen sind aufzuzeigen.  

Soweit möglich ist die Bedarfs- / Bedürfnislage 

der Beteiligten und Betroffenen zu beurteilen. 

Dieser Fragebereich beinhaltet u.a. einen Be-

schrieb der Vollzugsarbeiten des BAG der Jahre 

2011 - 2016 im Rahmen der HeGeBe.  

 

Die Anzahl der Gesuche und der erteilten Bewil-

ligungen, der durchgeführten Kontrollen, der Ab-

lehnungen und Straffälle sowie Begründungen 

dazu, sind aufzuzeigen. 

  

 

2. Wie zweckmässig ist der spezifische Vollzug des BAG im Rahmen des Betäu-

bungsmittelgesetzes… 

 

…die Ausnahmebewilligungen gemäss 

Artikel 8 Absatz 5 Betäubungsmittelge-

setz betreffend? 

 

…die  Behandlung mit Diacetylmor-

phin (HeGeBe) betreffend? 

In diesem Fragebereich soll u.a. der Ressour-

cenaufwand und die Abläufe und Produkte des 

BAG aufgezeigt und beurteilt werden.  

 

 

 

 

 

In diesem Fragebereich soll u.a. der Res-

sourcenaufwand sowie die Abläufe des BAG 

aufgezeigt und beurteilt werden. 
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3. Ist die Praxis und die Ermessensaus-

übung des BAG betreffend die Ertei-

lung von Ausnahmenbewilligungen 

gestützt auf Artikel 8 Absatz 5 Betäu-

bungsmittelgesetz rechtskonform? 

 

 

Die Beurteilung der Rechtmässigkeit der Aus-

nahmebewilligungen soll anhand der vorhande-

nen Gesetzgebung, Rechtsprechung und Lehre 

(insb. des Betäubungsmittel-, Heilmittel- und des 

allgemeinen Verwaltungsrechts) erfolgen und 

falls möglich, auch unter Einbezug von internati-

onalen Vergleichen der Erteilungspraxis und 

Vergleichen mit anderen Bereichen (auch aus-

serhalb des Gesundheitswesens). 

 

 

 

 

4. Welchen relevanten Kontexteinflüssen ist der spezifische Vollzug des BAG im 

Rahmen des Betäubungsmittelgesetzes ausgesetzt? Welcher Art sind diese Ein-

flüsse?  

 

5. Gibt es Optimierungspotenzial oder Handlungsbedarf im Rahmen bzw. aufgrund 

des geltenden Rechts? 
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3.4 Evaluationsdesign und Methodik 

 
Das Evaluationsdesign resp. die Wahl der Methodik bleibt den Offerierenden überlassen.  
 
 
 

3.5 Erwartete Produkte und Leistungen der Evaluation 
 

Produkt / Leistung Quantitative Indikatoren Qualitative Indikatoren 

Startsitzung mit Leitung Evalua-
tionsprojekt im BAG und Vertre-
tenden aus der Projektorganisa-
tion (Facheinheit und Abteilung 
Recht) 

 

Teilnahme an Startsitzung - Detaillierte Rollenklärung: Aufgaben / 
Kompetenzen / Verantwortung (AKV). 

Detaillierter Arbeits- und Zeit-
plan  

(im Anschluss an die Startsitzung) 

 

Nach Startsitzung präsentierte 
Tabelle  

(Word- oder Excel-Dokument) 

- Die Zeitplanung ist feinjustiert.  

Präsentation und Diskussion 
von Zwischenergebnissen  

- Foliensatz 
 

- Umfang, Dauer und Form der 
Präsentationen und der Dis-
kussionen werden noch fest-
gelegt 

 
(Foliensatz in Powerpoint- und 
PDF-Format) 

- Klare Struktur, gute Lesbarkeit und 
Verständlichkeit der Folien 

- Adressatengerechte Aufbereitung der 
Inhalte  

- Offene Darlegung allfälliger Schwierig-
keiten und Grenzen der Ergebnisse. 

- Fristeinhaltung. 

Entwurf Schlussbericht der Eva-
luation  

 

(d oder f) 
 
Eingereichte Entwürfe von Produkten 
sollen aus Sicht des Evaluationsteams 
inhaltlich und formal publizierbar sein. 
Dokumente müssen solange als Ent-
wurf gekennzeichnet sein, bis sie von 
der Fachstelle Evaluation und For-
schung genehmigt sind. 
 
 

à max. 50 Seiten (ohne An-
hang) 

 
(Word- und PDF-Format)  

- Klarer Aufbau, gute Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des Textes  

- Adressatengerechte Aufbereitung der 
Inhalte  

- Präzise Quellenangaben und Querver-
weise  

- Grafiken und Text ergänzen sich sinn-
voll  

- Offene Darlegung von Schwierigkeiten 
und Grenzen der Evaluation  

- Klare Trennung von Fakten, Beschrei-
bung und Interpretation  

- Empirisch gestützte und plausible 
Schlussfolgerungen und Erkenntnisse  

- Realistische und umsetzbare Empfeh-
lungen 

- Empfehlungen einordnen in strategi-
sche, politische und operative Ebene. 

- Fristeinhaltung. 

Entwurf Executive Summary 
Schlussbericht 

(d oder f) 

(liegt gemeinsam mit dem Entwurf 
Schlussbericht der Evaluation vor) 

  

- Executive Summary: 5-10 A4 
Seiten  
 
(liegt als eigenes Word- und PDF-
Dokument vor) 

 
 

 
 

- Executive Summary des Schlussbe-
richts gemäss Vorlage BAG: Gibt 
knappen, aber vollständigen Einblick 
in Bericht und Gegenstand der Evalua-
tion.  
Es muss:  
· Mandat und Gegenstand erläu-

tern, Begründung der Evaluation 
liefern, Zweck und Ziele, Frage-
stellungen enthalten  

· Methodik und Zuverlässigkeit der 
Daten beschreiben  

· Resultate, Schlussfolgerungen, 
Empfehlungen sowie gewonnene 
Erkenntnisse präsentieren  

· Allenfalls Grenzen der Untersu-
chung aufzeigen  

- Richtet sich an ein breites Publikum  

- Fristeinhaltung. 
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Produkt / Leistung Quantitative Indikatoren Qualitative Indikatoren 

Präsentation und Diskussion 
der Schlussergebnisse  

 

(d oder f) 

- Präsentieren der Schlusser-
gebnisse und Teilnahme an 
der Diskussion / Erstellen ei-
nes Foliensatzes 
 

- Umfang, Dauer und Form der 
Präsentation und der Diskus-
sion werden noch festgelegt  
 
(Folien in Powerpoint- und PDF- 
Format / Hand-out) 

- Klare Struktur, gute Lesbarkeit und 
Verständlichkeit des Textes  

- Adressatengerechte Aufbereitung der 
Inhalte  

- Offene Darlegung allfälliger Schwierig-
keiten und Grenzen der Evaluation  

- Fokussierung auf wichtigste hand-
lungs- und entscheidungsrelevante 
Resultate  

- Anstösse für eine vertiefte Diskussion 
(vor allem strategische und politische 
Erkenntnisse). 

- Fristeinhaltung. 

Übersetzungen: Executive Sum-
mary  

(Beide Dokumente liegen in d und 
f vor) 

- Executive Summary à 5-10 
Seiten:  
(liegt als eigenes Word- und PDF-
Dokument in d und f vor) 

 
- Abstract à ½ Seiten  

(ist im Entwurf Schlussbericht in-
tegriert in d und f) 
 

- Sicherstellung der Inhalte und der  
Qualität der übersetzten Dokumente. 

- Fristeinhaltung. 

Definitive Produkte der Evalua-
tion:  

Schlussbericht (d oder f) , Exe-
cutive Summary (d und f) 

 

 

- Die Ergebnisse aus der Meta-
Evaluation fliessen in den de-
finitiven Schlussbericht ein.  

- Alle definitiven Dokumente liegen in 
guter Qualität und zeitgerecht vor. 

 
 Leistungen über die gesamte Mandatsphase hinweg:  

Teilnahme an Projektsitzungen alle 1-2 Wochen (per Telefon à ½ Stunde oder bei Bedarf im BAG) mit der 
Projektleitung des Mandats, zwecks Kurzbesprechung / Absprachen zum Verlauf des Mandats. 
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3.6 Zeitplan und Meilensteine der Evaluation 
 

Meilensteine (Zwischenziele) Erreichungstermine 

Vertragsstart 10. Juli 2017 

Foliensatz mit Zwischenergebnissen 31. Oktober 2017 

Diskussion im BAG 20.-24. November 2017 

Entwurf Schlussbericht Anfang März 2018 

Präsentation und Diskussion der Ergebnisse und Empfehlungen im BAG Anfang April 2018 

Einarbeitung der Ergebnisse der Meta-Evaluation Mitte April - Mitte Mai 2018 

Definitive Produkte  31. Mai 2018 

Vertragsende 30. Juni 2018 

 
 

3.7 Kostenrahmen / Budget 
 
Für die vorliegende Evaluation steht ein Kostendach von CHF 95‘000.- (inkl. Mwst) zur Ver-
fügung. 
 
Die Zahlungen verteilen sich wie folgt: 
2017: 35‘000.- 
2018: 60‘000.- 
 
 

3.8 Verbreitung und Nutzung der Evaluationsergebnisse (Valorisierung) 
 
Der Schlussbericht, Executive Summary und Abstract der Evaluation werden veröffentlicht. 
Das BAG entscheidet über das Datum der Publikation. Es organisiert die Verbreitung der 
Evaluationsprodukte bei seinen Partnern sowie weiteren interessierten Kreisen und Adressa-
tengruppen. 
 
Primäre Nutzerin der Ergebnisse ist der Direktionsbereich Öffentliche Gesundheit, die Abtei-
lungen Nichtübertragbare Krankheiten und Recht sowie die Sektionen Politische Grundlagen 
+ Vollzug und Rechtsbereich 4. Die Resultate richten sich jedoch auch an das Generalsekre-
tariat des Eidgenössischen Departements des Innern (EDI) und weitere Partner des BAG. 
 
 

3.9 Anforderungen an das Evaluationsteam 
 
Das Evaluationsteam muss über folgende Qualifikationen verfügen: 

 sehr gutes Evaluations-Knowhow und ausgewiesene Erfahrungen mit anspruchsvol-
len Evaluationen 

 fundiertes juristisches Expertenwissen im Bereich des Betäubungsmittel-, Heilmittel- 
und des allgemeinen Verwaltungsrechts8 

 sehr gute Kenntnisse des Gesundheitswesens / der Gesundheitspolitik der Schweiz 
sowie der dazugehörenden Akteure 

 sehr gute Kenntnisse der sozialwissenschaftlichen Methodik und mind. zweier Lan-
dessprachen (d, f)  

                                                
8 Auf Anfrage kann die Leitung des Evaluationsprojekts eine juristische Expertin als Kontakt 

angeben. 
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 sehr gute schriftliche und mündliche Ausdrucksweise: die zentralen Informationen, 
Ergebnisse und Empfehlungen müssen adressatengerecht auf den Punkt gebracht 
werden können. 
 

4 Vergabeverfahren des Evaluationsmandats 
 
Der vorliegende Auftrag wird im Einladungsverfahren vergeben. 
Potenzielle Mandatnehmer werden eingeladen, eine Offerte einzureichen (Angebotsabgabe).  
 

Meilensteine im Vergabeprozess  Termine 

Versand Einladung zur Offerteingabe  15. Mai 2017 

Einreichung Interessenbekundung (elektronisch an tamara.bonassi@bag.admin.ch ) 24. Mai 2017 

Einreichung Offerte (elektronisch an tamara.bonassi@bag.admin.ch ) 9. Juni 2017 

Selektion der besten Offerten durch die Fachstelle E+F, Versand Einladung zur Prä-
sentation der Offerten 

19. Juni 2017 

Präsentation der Offerten vor einer Fach-/Expertengruppe 3. Juli 2017, vormittags 

Auswahl des Evaluationsteams durch BAG-interne Steuergruppe der Evaluation und 
Kommunikation des Entscheids durch die Fachstelle E+F 

6. Juli 2017 

 
 
Die Offerierenden sind aufgefordert, im Hinblick auf die Ausarbeitung ihrer Offerte das Doku-
ment «Erstellung und Beurteilung von Evaluationsofferten» (Direktlink 9,  4 Seiten; Anfor-
derungen an Offerten; Angaben zu Bewertungskriterien) zu lesen. 
Eingegangene Offerten werden anhand der Kriterien im «Formular zur Bewertung von Offer-
ten für Evaluationsmandate» beurteilt. Die Zuschlagskriterien für das Mandat sind: Zweck-
mässigkeit der angebotenen Leistung, Preis (Kosten), Termine, Anbieterbezogene Kriterien 
sowie der Gesamteindruck, den die Offerte hinterlässt. 
 
Das BAG hält sich bei der Vergabe seiner Aufträge an die Grundsätze von Art. 8 des Bun-
desgesetzes über das öffentliche Beschaffungswesen (BöB, SR 172.056.110). Für diese 
Vergabe gelten ausschliesslich die Allgemeinen Geschäftsbedingungen (AGB) des Bundes 
für Dienstleistungsaufträge.11  
 
Das BAG behält sich vor, Nachweise gemäss Anhang 3 der Verordnung vom 11. Dezember 
1995 über das öffentliche Beschaffungswesen (VöB, SR 172.056.1112) bei Bedarf nachzufor-
dern (z.B. Handelsregisterauszug, Einhaltung der Arbeitsbedingungen etc.). 
 
Selbständigerwerbende legen bitte eine Bestätigung der AHV-Ausgleichskasse (nicht älter 
als 2 Jahre) bei ( zum Nachweis des sozialversicherungsrechtlichen Status des selbständi-
gerwerbenden, potentiellen Vertragspartners). 
 
Da der Kostenrahmen des Mandats den so genannten Schwellenwert von CHF 248'400.- 
(inkl. MwSt; Stand 2016) nicht übersteigt, handelt es sich um eine Beschaffung nach Kapitel 
3 VöB: «Übrige Beschaffungen». Für diese Beschaffungen besteht keine Beschwerdemög-
lichkeit gegen den Vergabeentscheid. 
  

                                                
9 Zu finden auf:www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-das-

evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html     
10 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940432/index.html#a8  
11 www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html 
12 www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950538/index.html  

mailto:tamara.bonassi@bag.admin.ch
mailto:tamara.bonassi@bag.admin.ch
https://www.bag.admin.ch/dam/bag/de/dokumente/e-f/evaluation/2016-beurteilung-evaluationsofferte.pdf.download.pdf/2017-beurteilung-evaluationsofferte-d.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-das-evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-das-evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19940432/index.html#a8
http://www.beschaffung.admin.ch/bpl/de/home/auftraege-bund/agb.html
https://www.admin.ch/opc/de/classified-compilation/19950538/index.html
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5 Hinweise auf Vertraulichkeit, Unabhängigkeit und Unbefangenheit sowie 

den Umgang mit Interessenkonflikten  
 
Mit der Unterzeichnung der Offerte bestätigen die Offerierenden… 
 

 …die Wahrung der Vertraulichkeit. Sie behandeln alle Tatsachen vertraulich, die weder 
offenkundig noch allgemein zugänglich sind und stellen sicher, dass dies auch ihre Mit-
arbeiterinnen und Mitarbeiter tun.  
 

 …ihre Unabhängigkeit und Unbefangenheit. Unabhängig sein bedeutet, dass weder 
rechtliche noch wirtschaftliche Bindungen zum Evaluationsgegenstand bestehen. Unbe-
fangen bedeutet insbesondere, dass die innere Einstellung zum Evaluationsgegenstand 
frei ist. 

 
Umgang mit Interessenkonflikten  
 

 Die Offerierenden/Auftragnehmer des BAG stellen insbesondere sicher, dass beige-
zogene Experten keinen Interessenskonflikten unterworfen sind und ihre Beratung 
unabhängig und unbefangen durchführen können.  
 

 Mögliche Interessenkonflikte der Offerierenden/Auftragnehmer des BAG sowie der 
einbezogenen Experten müssen vor und während dem Vergabeverfahren sowie 
während der Auftragserfüllung der projektverantwortlichen Person im BAG unverzüg-
lich kommuniziert werden. 
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6 Weitere Informationen / Unterlagen 
 

 
Informationen zum Evaluationsgegenstand 
 
Gesetzgebung Betäubungsmittel 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-
betaeubungsmittel.html 

 
Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes Bericht der Kommis-
sion für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates vom 4. Mai 2006 
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/8573.pdf 

 
Parlamentarische Initiative Teilrevision des Betäubungsmittelgesetzes Bericht vom 4. Mai 
2006 der Kommission für soziale Sicherheit und Gesundheit des Nationalrates, Stellung-
nahme des Bundesrates vom 29. September 2006 
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/8645.pdf 
 
 
Kommentare zum Betäubungsmittelgesetz 
 
Hug-Beeli, Kommentar zum Bundesgesetz über die Betäubungsmittel und die psychotropen 
Stoffe vom 3. Oktober 1951, Art. 8 Abs. 5 BetmG N 44 ff., 2016  
 
Fingerhuth/Schlegel/Jucker, OFK-BetmG, Art. 8 Abs. 5 BetmG N 32 ff., 3. Auflage 2016 
 
 
Informationen zum Evaluationsmanagement im BAG 
 
Evaluationsmanagement im BAG unter Beachtung der Qualitätsstandards der Schweizerischen Evaluationsge-
sellschaft SEVAL 

 
 
Checklisten und Vorlagen 
 
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-
das-evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html  

 
 

7 Kontaktpersonen 
 

Leitung Evaluationsprojekt im BAG:  

Tamara Bonassi, Fachstelle Evaluation und Forschung  

E-Mail: tamara.bonassi@bag.admin.ch, Tel.: +41 58 46 39248  

 

Auskunft fachlicher Art zu den Vollzugsarbeiten des BAG:  

Markus Jann, Leitung Sektion Politische Grundlagen + Vollzug 

E-Mail: markus.jann@bag.admin.ch Tel.: +41 58 46 38714 

 

Auskunft fachlicher Art zu juristischen Fragen im BAG: 

Catrin Walser, Leitung Sektion Rechtsbereich 4 

E-Mail: catrin.walser@bag.admin.ch Tel.: +41 58 46 49176 

 
Die Offerierenden sind gebeten, Fragen zum Mandat schriftlich an Tamara Bonassi zu rich-
ten. Frist: 30. Mai 2017 (12 Uhr). Die Antworten werden spätestens am 2. Juni 2017 allen In-
teressentinnen und Interessenten zur Verfügung gestellt. 

https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-betaeubungsmittel.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/gesetzgebung/gesetzgebung-mensch-gesundheit/gesetzgebung-betaeubungsmittel.html
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/8573.pdf
https://www.admin.ch/opc/de/federal-gazette/2006/8645.pdf
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/evaluationsmanagement-im-bag.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/evaluationsmanagement-im-bag.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-das-evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html
https://www.bag.admin.ch/bag/de/home/service/ressortforschung-evaluation/evaluation-im-bag/arbeitshilfen-fuer-das-evaluationsmanagement/checklisten-und-vorlagen-zum-evaluationsmanagement.html
mailto:tamara.bonassi@bag.admin.ch
mailto:markus.jann@bag.admin.ch
mailto:catrin.walser@bag.admin.ch

